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1. Bekanntmachung über die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde  
Dörverden am 19. September 2024 

 

Am Donnerstag, den 19. September 2024 findet um 19.00 Uhr im Kulturgut Ehmken 

Hoff, Kochs Hof, In der Worth 11-15, 27313 Dörverden, eine öffentliche Sitzung des  

Rates der Gemeinde Dörverden statt mit folgender Tagesordnung: 

 

A. In öffentlicher Sitzung 
 
1. Feststellungen zur Eröffnung der Sitzung 

a) ordnungsgemäße Ladung 

b) namentliche und zahlenmäßige Anwesenheit 

c) Beschlussfähigkeit 

d) Tagesordnung 

  

2. Feststellung der Fraktionen und Gruppen und ihrer Stärken auf Grund des 

Fraktions-/Gruppenwechsels des Ratsherrn Bormann 

 

3. Feststellung bei Umbildung der Fachausschüsse und des Verwaltungsaus-

schusses sowie über die Vertretung der Gemeinde in Unternehmen und Ein-

richtungen nach § 138 NKomVG sowie in sonstigen Organisationen 

 

4. Neubesetzung von Fachausschüssen 

hier: Schulausschuss 

 

5. Genehmigung des Protokolls über die 13. Sitzung des Rates vom  

13. Juni 2024 (Öffentlicher Teil) 
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6. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 

über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses 

  

7. Unterrichtung über Eilentscheidungen nach § 89 NKomVG 

  

8. Unterbrechung für die Einwohner/innenfragestunde 

 

9. Fortbestand der Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden gGmbH 

(kleVer) 

  

10. Behandlung von Anfragen und Anregungen 

 

11. Unterbrechung für die Einwohner/innenfragestunde 

 

B. Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil an. 

Dörverden, den 10. September 2024 
 
gez. Alexander von Seggern 
Bürgermeister 

 

 

2. Widmung von Straßen gem. § 6 Nds. Straßengesetz (NStrG); 
hier: Ergänzung der Gemeindestraße „Brocksfeld“, Ortschaft Dörverden  

 
Der Rat der Gemeinde Dörverden hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 beschlossen, die 
Flurstücke 98/17 und 100/3, Flur 1, Gemarkung Dörverden - jeweils teilweise - in einer Ge-
samtlänge von ca. 60 m gem. § 6 Nds. Straßengesetz (NStrG) als ergänzender Bestandteil 
der Gemeindestraße „Brocksfeld“ für den öffentlichen Verkehr ohne Beschränkungen zu wid-
men. Die Flurstücke sind zwischenzeitlich im Flurstück 98/21, Flur 1, Gemarkung Dörverden 
- teilweise - fortgeführt.  
 
Die gewidmeten Flächen sind in der nachfolgenden Planskizze gekennzeichnet: 
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Die gewidmeten Flächen sind in das bestehende Straßenbestandsverzeichnis von Dörver-
den unter der Nummer 33 als ergänzender Bestandteil der Gemeindestraße „Brocksfeld“ ein-
getragen. Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Dörverden. 
 
Die Widmung wird hiermit gem. § 6 Abs. 3 NStrG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade, erhoben werden. 
 
Dörverden, 09.09.2024 - Az. 66 10 90-05 - 
 
gez. Alexander von Seggern 
Bürgermeister 

 

 

3. Widmung von Straßen gem. § 6 Nds. Straßengesetz (NStrG); 
hier: Ergänzung der Gemeindestraße „Am Sünderberg“, Ortschaft Dörverden  

 
Der Rat der Gemeinde Dörverden hat in seiner Sitzung am 21.03.2019 beschlossen, die im 
Eigentum der Gemeinde Dörverden stehenden Flurstücke 121/5, 191/12 und 190/2, Flur 6, 
Gemarkung Dörverden gem. § 6 Nds. Straßengesetz (NStrG) als ergänzender Bestandteil 
der Gemeindestraße „Am Sünderberg“ für den öffentlichen Verkehr ohne Beschränkungen 
zu widmen.  
 
Die gewidmeten Flächen sind in der nachfolgenden Planskizze gekennzeichnet: 
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Die gewidmeten Flächen sind in das bestehende Straßenbestandsverzeichnis von Dörver-
den unter der Nummer 13 als ergänzender Bestandteil der Gemeindestraße „Am Sünder-
berg“ eingetragen. Träger der Straßenbaulast ist die Gemeinde Dörverden. 
 
Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade, erhoben werden. 
 
Dörverden, 09.09.2024 - Az. 66 10 90-05 - 
 
gez. Alexander von Seggern 
Bürgermeister 
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